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Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag – neue (?) 
Aufgaben… 

… für die Wissenschaft: 

•Mitwirkung in den Gutachtergruppen, Stimmenmehrheit bei 
der Beurteilung fachlich-inhaltlicher Kriterien, 
Empfehlungen zu Akkreditierung / Reakkreditierung / ggf. 
Auflagen 

•Erstmals Mehrheit der Wissenschaft im Akkreditierungsrat, 
Stimmenmehrheit bei der Beurteilung fachlich-inhaltlicher 
Kriterien, Beschlüsse über Akkreditierung / Reakkreditierung 
/ ggf. Auflagen 

•vermutlich weiterhin: Vorsitz im Akkreditierungsrat 
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Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag – neue (?) 
Aufgaben… 

… für die Wissenschaft:  

•Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nehmen im 
Akkreditierungsrat andere Rollen als in der Gutachtergruppe 
wahr: vom Peer / kollegialem Austausch zur Entscheidung 
mit verwaltungsrechtlichen Konsequenzen  

•Peers und (fachlich affine) Akkreditierungskommissionen 
der Agenturen treffen keine Entscheidungen mehr, sondern 
geben Empfehlungen an den Akkreditierungsrat ab 

•Fokus auf fachlich-inhaltliche Bewertung, für die die 
Wissenschaft die Expertise besitzt 
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Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag – neue (?) 
Aufgaben… 

… für die Wissenschaft: 

•Expertise für die Akkreditierung von QM-Systemen und 
innovativen Formen der Qualitätssicherung: Repräsentanz 
von Hochschulleitungen und der Erfahrung mit 
hochschulweiten Systemen ?  
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Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag – neue (?) 
Aufgaben… 

… für die Hochschulen: 

•Wahl zwischen drei Akkreditierungstypen:  

Programmakkreditierung  

Systemakkreditierung  

„andere Verfahren“  

•  Anpassung interner Strukturen und Prozesse an die neuen 
Kriterien und Verfahrensabläufe 

•höherer Standardisierungsgrad durch Templates für 
Berichte  

•Gebührenzahlungen an Agenturen und Akkreditierungsrat 
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Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag – neue (?) 
Aufgaben… 

… für die Hochschulen: 

•Vertragsverhältnis mit den Agenturen auf privatrechtliche 
Aspekte beschränkt – bisherige Verflechtung mit dem 
Verwaltungsrecht entfällt 

•Widerspruch gegen das Verfahrensergebnis auf 
verwaltungsgerichtlichem Weg möglich 

•Erschwerung internationaler Verfahren: alle 
entscheidungsrelevanten Dokumente müssen auf deutsch 
vorgelegt werden 
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Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag – neue (?) 
Aufgaben… 

… für die HRK: 

•Entwicklung eines Verfahrens zur Benennung der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in den 
Gutachtergruppen 

•Vorschlag für die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer 
im Akkreditierungsrat (Repräsentanz unterschiedlicher 
Hochschularten und der Fächervielfalt – Geistes-, 
Gesellschafts-, Natur- und Ingenieurwissenschaften), 
Bestellung durch KMK 
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Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag – neue (?) 
Aufgaben… 

… für die HRK: 

•Benennung der Vertretung der Studierenden und  

•Benennung einer Vertretung der HRK 

•Bestellung aller Mitglieder des Akkreditierungsrats gemeinsam 
mit der KMK – Ausnahme: Wissenschaft 

•Mitgliedschaft von fünf Vertreterinnen / Vertretern der HRK im 
Stiftungsrat (Länder: sechs Vertreterinnen / Vertreter) 
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Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag – eine 
erste Bewertung 

 

Mitglieder von Hochschulleitungen gelten nicht als 
Vertreterinnen / Vertreter der Wissenschaft: Verlust von 
Expertise 

bundesweit gültiger rechtlicher Rahmen – geringere Flexibilität 
und Überarbeitungsmöglichkeit 

landesspezifische Ergänzungen zur Musterrechtsverordnung? 
Gefahr der Verstetigung des bestehenden „Flickenteppichs“ an 
Regelungen 

Gebührenregelung für die Hochschulen  

…  
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Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag – eine 
erste Bewertung 

 

⁺größere Rolle wissenschaftlicher Expertise vor allem im AR 

⁺Verstetigung der „Experimentierklausel“ 

⁺bundesweit gültiger rechtlicher Rahmen – größere 
Vergleichbarkeit 

⁺klar definierter rechtlicher Status der 
Akkreditierungsentscheidungen 

⁺Klärung der Rolle der Agenturen 

⁺Verpflichtende Evaluation des Systems nach fünf Jahren  

⁺… 
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